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1 Einleitung 

1.1 Situation und Aufgabenstellung 

Die GSB Sonderabfallentsorgung Bayern GmbH (GSB) betreibt am Standort Baar-

Ebenhausen Anlagen zur Behandlung von gefährlichen Abfällen (Sonderabfallbe-

handlungsanlagen), die im Wesentlichen aus einer Sonderabfallverbrennungsanlage 

mit zwei Linien und einer Anlage zur chemisch-physikalischen Behandlung (CPB) 

sowie deren Nebeneinrichtungen bestehen. Die Verbrennungsanlage wurde mit Plan-

feststellungsbeschluss vom 10.01.1992 genehmigt. 

Als Nebeneinrichtungen der Verbrennungsanlage werden am Standort der GSB meh-

rere Lager für die Lagerung von gefährlichen Abfällen in Gebinden sowie ein Tankla-

ger zur Annahme und Zwischenlagerung flüssiger, entzündbarer und nicht entzünd-

barer, gefährlicher und nicht gefährlicher Abfälle betrieben.  

Die GSB beabsichtigt derzeit Änderungen bzw. Erweiterungen der bestehenden La-

gereinrichtungen vorzunehmen. Im Einzelnen sind die folgenden Maßnahmen vorge-

sehen: 

 Errichtung und Betrieb eines weiteren Lagers (Stückgutlagerfläche L21) zur zeit-

weiligen Lagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen in Gebin-

den. 

 Errichtung und den Betrieb eines weiteren Lagers (Stückgutlagerfläche S29) zur 

zeitweiligen Lagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen in Ge-

binden. 

 Umbau und Betrieb eines weiteren Lagers (Stückgutlagerhalle L29) zur zeitwei-

ligen Lagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen in Gebinden. 

 Errichtung und den Betrieb eines zusätzlichen Tanklagers IV (TL IV) sowie die 

Erneuerung des vorhandenen Tanklagers I (TL I). 

 

Änderungen an den sonstigen bestehenden Anlagen am Standort der GSB, insbe-

sondere an den Verbrennungslinien VA 2 und VA 3, sind nicht vorgesehen. 

Die geplanten Änderungen stellen eine wesentliche Änderung des bestehenden Ge-

samtbetriebs des GSB dar und bedürfen daher einer immissionsschutzrechtlichen 

Änderungsgenehmigung gemäß § 16 BImSchG [1]. 

Gemäß Abstimmung mit der Regierung von Oberbayern als zuständige Genehmi-

gungsbehörde soll ein förmliches Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteili-

gung durchgeführt werden. Zudem ist aufgrund der Zuordnung der Verbrennungsan-

lage zur Nr. 8.1.1.1 Verbrennung etc. gefährlicher Abfälle) der Spalte 1 der Anlage 1 

des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) [5] eine Umweltver-

träglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen.  

Im Umfeld der GSB sind Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete) ausgewiesen. Daher ist 

im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu prüfen, ob das geplante Vorhaben mit 

erheblichen nachteiligen Beeinträchtigungen dieser FFH-Gebiete verbunden sein kann. 

Für die Beurteilung von potenziellen Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten im 

Umfeld der GSB wird eine FFH-Vorprüfung erstellt. 
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1.2 Rechtliche und methodische Grundlagen 

Gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG [2] sind Projekte vor ihrer Zulassung auf ihre 

Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets (FFH- und SPA-

Gebiete) zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Pro-

jekten oder Plänen geeignet sind, ein solches Gebiet erheblich zu beeinträchtigen. 

Ergibt die Prüfung, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen des betroffe-

nen Gebiets führen kann, ist es unzulässig (vgl. § 34 Abs. 2 BNatSchG) bzw. kann 

nur bei Erfüllung der Ausnahmetatbestände gemäß § 34 Abs. 3 bis 5 BNatSchG zu-

gelassen werden. 

FFH-Gebiete dienen der Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildle-

benden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie - FFH-RL [4]), und bilden 

zusammen mit den Europäischen Vogelschutzgebieten über die Erhaltung der wildle-

benden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie – VSchRL [8]) das kohärente europäische 

Schutzgebietssystem „Natura 2000“. Mit der Ausweisung von Natura 2000-Gebieten 

wird das Ziel verfolgt, den Schutz, den Erhalt und die Entwicklung der Lebensraum-

typen des Anhangs I und der Arten einschließlich ihrer Lebensräume des Anhangs II 

der FFH-RL sowie der Vogelarten und ihrer Lebensräume des Anhang I und den Le-

bensräumen von Zugvögeln gemäß Art. 4 Abs. 2 VSchRL zu gewährleisten. 

Für Natura 2000-Gebiete gilt ein Verschlechterungs- und Störungsverbot, d. h. ein Vor-

haben muss mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes, die sich auf die in 

der Gebietsmeldung aufgeführten Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang I und die ge-

schützten Arten nach Anhang II der FFH-RL bzw. die Vogelarten gemäß Art. 4 Abs. 2 

VSchRL beziehen, vereinbar sein. 

Gemäß der Rechtsprechung des EuGH [15] und des BVerwG [12] können Pläne oder 

Projekte ein Natura 2000-Gebiet erheblich beeinträchtigen, wenn sie die für dieses 

Gebiet festgelegten Erhaltungsziele oder Schutzzwecke gefährden könnten. D. h., 

Pläne oder Projekte sind nur dann zuzulassen, wenn die Gewissheit besteht, dass 

diese sich nicht nachteilig auf das geschützte Gebiet auswirken [16]. 

Grundsätzlich ist jede Beeinträchtigung von Erhaltungszielen oder Schutzzwecken er-

heblich und muss als Beeinträchtigung des betroffenen Gebietes gewertet werden. 

Unerheblich sind nur solche Beeinträchtigungen, die kein Erhaltungsziel bzw. keinen 

Schutzzweck nachteilig berühren [11]. 

Prüfmaßstab sind somit die Auswirkungen auf die für die Erhaltungsziele oder den 

Schutzzweck maßgeblichen Gebietsbestandteile. Erhaltungsziele sind diejenigen Zie-

le, die im Hinblick auf die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhal-

tungszustands eines in Anhang I der FFH-RL aufgeführten natürlichen Lebensraum-

typs oder einer in Anhang II der FFH-RL aufgeführten Art für ein Natura 2000-Gebiet 

festgelegt sind. Ziel der FFH-RL ist nach Art. 2 Abs. 2 die Wahrung eines günstigen 

Erhaltungszustands der Arten und Lebensräume der Anhänge I und II. Von einer Er-

heblichkeit ist dann auszugehen, wenn die Wirkfaktoren eines Projektes eine Ver-

schlechterung des Erhaltungszustands einer Art oder eines Lebensraums auslösen. 
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Ob ein Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen führen kann, ist vorrangig eine na-

turschutzfachliche Fragestellung. Ab welcher Intensität eine Beeinträchtigung dazu ge-

eignet ist, eine Gefährdung von Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes auszu-

lösen, ist anhand der Umstände des Einzelfalls zu beantworten [16]. 

Relevante Parameter sind Art, Dauer, Reichweite und Intensität einer Wirkung in 

Überlagerung mit den spezifischen Empfindlichkeiten der gebietsbezogen festgeleg-

ten Erhaltungsziele und der für sie maßgeblichen Strukturen und Funktionen. 

Verschlechterungen eines Erhaltungszustandes eines Lebensraumes oder einer Art 

in einem Natura 2000-Gebiet sind auch dann zu vermeiden, wenn ihr aktueller Erhal-

tungszustand als ungünstig eingestuft wird und eine Wiederherstellung des günstigen 

Erhaltungszustands anzustreben bzw. gefordert ist. Ein ungünstiger Erhaltungszu-

stand infolge einer Vorbelastung rechtfertigt keine zusätzliche Beeinträchtigung, die zu 

einer weitergehenden Verschlechterung des Erhaltungszustands führen könnte oder 

die Zielerreichung eines günstigen Erhaltungszustandes erschwert oder unterbindet. 

Bleibt ein günstiger Erhaltungszustand stabil bzw. bleiben die Wiederherstellungsmög-

lichkeiten eines günstigen Erhaltungszustands im Falle eines aktuell ungünstigen Er-

haltungszustands gewahrt, so liegen keine erheblichen Beeinträchtigungen vor. 

Bei der Beurteilung der Erheblichkeit sind fachwissenschaftlich anerkannte Untersu-

chungsmethoden anzuwenden [12]. Die Prüfung auf die Verträglichkeit eines Projek-

tes ist allerdings nicht auf ein Nullrisiko auszurichten. Zudem müssen rein theoretische 

Besorgnisse als Grundlage für die Annahme erheblicher Beeinträchtigungen ausschei-

den [11] [17]. 

Die Bewertung von Beeinträchtigungen ist i. d. R. schutzgebietsbezogen durchzufüh-

ren. Für jedes möglicherweise betroffene Natura 2000-Gebiet ist aufgrund unterschied-

licher Erhaltungsziele und des unterschiedlichen Beziehungsgefüges zu der jeweiligen 

Umgebung eine separate Betrachtung erforderlich. Eine zusammenfassende Behand-

lung ist dann möglich, wenn für unterschiedliche Schutzgebiete gleich lautende Erhal-

tungsziele festgelegt wurden und die gebietsspezifische Empfindlichkeit der Erhal-

tungsziele gegenüber den vorhabenbedingten Wirkungen identisch ist [23]. 

Sind Beeinträchtigungen außerhalb eines Natura 2000-Gebietes zu erwarten, so sind 

diese zu berücksichtigen, soweit diese Beeinträchtigungen den Erhaltungszustand 

einer Art oder eines Lebensraums bzw. ein Erhaltungsziel des Natura 2000-Gebietes 

gefährden könnten. Bestehen zwischen dem Ort eines Eingriffs bzw. einer Einwir-

kung und einem Natura 2000-Gebiet keine erkennbaren funktionalen Beziehungen, 

so ist der Eingriff bzw. die Einwirkung nicht beurteilungsrelevant. 

 

1.3 Berücksichtigung von Kumulationswirkungen mit andere Plänen und Projekten 

Gemäß § 34 Abs. 1 BNatSchG bzw. Art. 6 Abs. 3 FFH-RL sind im Rahmen einer Ver-

träglichkeitsprüfung die Auswirkungen eines Vorhabens unter Berücksichtigung des 

Zusammenwirkens mit anderen Projekten oder Plänen zu untersuchen. 
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Den Bezugsraum bildet das zu untersuchende Natura 2000-Gebiet unter Berücksich-

tigung der Wirkfaktoren des zu untersuchenden Planes oder Projektes. Grundsätzlich 

sind kumulierende Wirkungen nur für solche Erhaltungsziele zu prüfen, die bereits 

durch das zu prüfende Projekt beeinträchtigt werden. Die Voraussetzungen zur Fest-

legung der kumulativ zu berücksichtigenden Pläne und Projekte sind: 

 Es besteht ein enger zeitlicher und räumlicher Zusammenhang der Wirkungen 

anderer Pläne und Projekte mit den Wirkungen des Vorhabens. 

 Es sind kumulative Wirkungen durch andere Pläne und Projekte und das zu prü-

fende Projekt auf das jeweils gleiche Erhaltungsziel oder den für das 

Erhaltungs-ziel maßgeblichen Bestandteil nicht auszuschließen. 

Gemäß dem OVG NRW [16] sind bei der kumulativen Bewertung die Auswirkungen 

anderer Pläne oder Projekte „bis zu einem gewissen Grade“ einzubeziehen, wenn 

diese das Gebiet dauerhaft beeinflussen und Anzeichen für eine fortschreitende Be-

einträchtigung des Gebiets bestehen. Darüber hinaus sollen bereits genehmigte Plä-

ne und Projekte berücksichtigt werden, die noch nicht durchgeführt oder abgeschlos-

sen wurden, sowie „tatsächlich vorgeschlagene“ Pläne oder Projekte. 

Für die Beurteilung müssen die Wirkungen kumulativ zu berücksichtigender Pläne 

oder Projekte verlässlich absehbar sein. Dies ist grundsätzlich dann der Fall, wenn 

für das kumulativ zu berücksichtigende Projekt eine Genehmigung erteilt worden ist. 

Im Übrigen erfolgt die kumulative Betrachtung nach Maßgabe des Prioritätsprinzips. 

Danach ist die zeitliche Reihenfolge maßgebend, wenn ein geplantes Projekt auf be-

reits vorhandene Projekte trifft. Es ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem der Geneh-

migungsbehörde ein prüffähiger Antrag vorliegt. Demnach sind diejenige Pläne und 

Projekte dem zu prüfenden Projekt vorgelagert, für die bereits ein prüffähiger Antrag 

eingereicht worden ist bzw. für die bereits eine Genehmigung erteilt worden ist. 

 

1.4 Stufen der Verträglichkeitsprüfung 

Die Prüfung der Verträglichkeit eines Projektes mit den Erhaltungszielen und dem 

Schutzzweck eines Natura 2000-Gebietes gliedert in drei Stufen. Diese gelten prinzi-

piell für FFH-Gebiete, sind jedoch gleichermaßen auch für SPA-Gebiete anwendbar. 

 

Stufe I: Vorprüfung (Screening) 

In der Vorprüfung ist im Rahmen einer überschlägigen Prognose anhand vorliegen-

der Daten zu prüfen, ob erhebliche Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes 

hervorgerufen werden können. Können erhebliche Beeinträchtigungen nicht ausge-

schlossen werden, erfolgt eine vertiefende Verträglichkeitsprüfung der Stufe II. 

 

Stufe II: Vertiefende Prüfung der Erheblichkeit (Verträglichkeitsprüfung) 

In der Stufe II wird in einer vertiefenden Prüfung untersucht, ob erhebliche Beeinträch-

tigungen möglich sind. In dieser Stufe werden ggf. notwendige Vermeidungsmaßnah-

men, Schadensbegrenzungsmaßnahmen und ein Risikomanagement in die Beurtei-

lung der Erheblichkeit einbezogen. Der Detaillierungsgrad der Prüfung ist auf die je-

weils in einem FFH-Gebiet vorkommenden FFH-LRT und -Arten bzw. in einem SPA-

Gebiet auf die vorkommenden Vogelarten und deren Lebensräume auszurichten. 
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Stufe III: Ausnahmeverfahren 

Projekte oder Pläne, die als Ergebnis der vertiefenden Prüfung (Stufe II) ein Natu-

ra 2000-Gebiet erheblich beeinträchtigen können, dürfen nur zugelassen werden, 

wenn folgende Ausnahmevoraussetzungen vorliegen. 

 Vorliegen zwingender Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art, und 

 Fehlen einer zumutbaren Alternative, und 

 ggf. Vorsehen von Kohärenzsicherungsmaßnahmen. 

 

1.5 Inhalt und Prüfumfang 

Das zu prüfende Projekt umfasst die Errichtung und den Betrieb von neuen Lagerflä-

chen, einer Lagerhalle sowie eines zusätzlichen Tanklagers auf dem Betriebsgelände 

der GSB. Mit diesem Vorhaben gehen insbesondere Änderungen der bestehenden 

Verkehrsbewegungen auf dem Betriebsgelände der GSB einher. 

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurde neben den geplanten Änderungen 

auch die Gesamtanlage der GSB einschließlich der Verbrennungslinien VA 2 und 

VA 3 im Hinblick auf die Emissionen von Luftschadstoffen und Stäuben untersucht 

und bewertet. Diese Untersuchung dient der Ermittlung der Einwirkungen der Be-

standsanlage auf die Umwelt im Sinne einer Ist-Zustandserfassung bzw. der Ermitt-

lung der Vorbelastungssituation.  

Im Sinne des § 34 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG gehören frühere Änderungen an der Ge-

samtanlage sowie der bestehende Betrieb der Gesamtanlage nicht zum Projekt, 

wenngleich es sich genehmigungsrechtlich um eine einzige Anlage mit mehreren Be-

triebseinheiten handelt. Änderungen an diesen sonstigen Betriebseinheiten und da-

mit der Gesamtanlage sind ggfs. nur im Sinne der Beurteilung von Summationswir-

kungen zu berücksichtigen. 

Im Rahmen der FFH-Vorprüfung bildet das Projekt ausschließlich die Realisierung 

und Betrieb der neuen Lagereinrichtungen. Einwirkungen der Bestandsanlage auf die 

Umgebung sind nicht Gegenstand des Projektes und somit der FFH-Vorprüfung. 

 

1.6 Aufbau der FFH-Vorprüfung 

Die Aufgabe der FFH-Vorprüfung ist die Ermittlung der durch das Vorhaben einzeln 

oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten verursachten Auswir-

kungen auf die Erhaltungsziele, den Schutzzweck oder auf die maßgeblichen Be-

standteile von FFH-Gebieten. Ziel ist die Prüfung, ob erhebliche Beeinträchtigungen 

durch das Vorhaben hervorgerufen werden können, die eine vertiefte Prüfung in 

Form einer Verträglichkeitsprüfung erforderlichen machen würde.  

Im Einzelnen werden die nachfolgenden Arbeitsschritte durchgeführt: 

1. Beschreibung des Vorhabens und seiner Wirkfaktoren 

Darstellung der Lage bzw. des Standortes der GSB sowie Beschreibung des 

Vorhabens. Kurzbeschreibung der durch das Vorhaben ausgehenden Wirkfakto-

ren.  



 FFH-Vorprüfung – GSB Sonderabfallentsorgung Bayern GmbH   

 M122849/05 PRT/PRT  

 03. April 2018  Seite 9 

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 \

\S
-m

u
c
-f

s
0
1
\A

lle
F

ir
m

e
n

\M
\P

ro
j\
1
2

2
\M

1
2

2
8

4
9
\M

1
2
2

8
4

9
_

0
4
_
B

E
R

_
3
D

.D
O

C
X

:0
5
. 

0
4
. 

2
0

1
8

 

2. Abgrenzung des Untersuchungsraums 

Die Beurteilung der Verträglichkeit eines Vorhabens mit den Erhaltungszielen und 

dem Schutzzweck von FFH-Gebieten erfolgt unter Berücksichtigung der projekt-

bedingten Wirkfaktoren. Es sind nur solche FFH-Gebiete relevant, die durch die 

Wirkfaktoren überhaupt betroffen sein könnten.  

Daher wird zunächst eine Abgrenzung der potenziellen Einwirkungsbereiche des 

Vorhabens vorgenommen. Es wird geprüft, ob FFH-Gebiete im Einwirkungsbe-

reich ausgewiesen sind bzw. ob FFH-Gebiete betroffen sein könnten. 

Wirkfaktoren, die offensichtlich nicht mit nachteiligen Einwirkungen auf FFH-Ge-

biete verbunden sind, werden abgeschichtet bzw. von einer weitergehenden Prü-

fung begründet ausgeschlossen.  

 

3. Beschreibung der FFH-Gebiete 

Beschreibung der potenziell betroffenen FFH-Gebiete. 

 

4. Ermittlung und Beschreibung der zu erwartenden Beeinträchtigungen auf Grund-

lage der Wirkfaktoren des Vorhabens 

Wirkfaktoren, die eine Prüfrelevanz aufweisen, werden beschrieben und die mög-

lichen Auswirkungen auf FFH-Gebiete dargestellt und beurteilt. Für die Beurtei-

lung wird, soweit vorhanden, auf anerkannte fachwissenschaftliche Beurteilungs-

maßstäbe zurückgegriffen. Im Übrigen erfolgt die Beurteilung verbal-argumentativ.  

 

5. Prüfung, ob im Zusammenwirken mit anderen Plänen oder Projekten erheblich 

nachteilige Beeinträchtigungen zu erwarten sind (Summationswirkung) 

Es wird geprüft, ob sonstige Pläne oder Projekte mit gleichartigen Wirkfaktoren 

vorliegen, die kumulativ auf ein FFH-Gebiet einwirken könnten. Sofern derartige 

Pläne und Projekte zu identifizieren sind, erfolgt eine Beurteilung der zu erwarten-

den kumulativen Auswirkungen auf die betroffene FFH-Gebiete.  

 

6. Gesamtbeurteilung der Verträglichkeit des Vorhabens 

Abschließend wird unter Berücksichtigung der Einzelwirkungen des zu prüfenden 

Vorhabens und unter Berücksichtigung von möglichen kumulativen Einwirkungen 

auf FFH-Gebiete die Notwendigkeit zur Durchführung einer Verträglichkeitsprü-

fung und damit die Verträglichkeit des Vorhabens mit FFH-Gebieten beurteilt. 
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2 Beschreibung des Vorhabens 

2.1 Standortbeschreibung 

Das Betriebsgelände der GSB befindet sich im Industrie- und Gewerbegebiet Eben-

hausen-Werk ca. 9 km südlich von Ingolstadt. Ein rechtskräftiger Bebauungsplan 

existiert für das Betriebsgelände der GSB nicht. Für den Standort sind die Darstellun-

gen des Flächennutzungsplanes (FNP) maßgeblich. Im FNP wird das Betriebsgelän-

de der GSB lt. Auskunft der Gemeinde Baar-Ebenhausen als „Sondergebiet Abfall-

behandlung“ dargestellt. 

Im Nordosten ist in ca. 2,5 km Entfernung der Flugplatz Ingolstadt. Der Standort liegt 

in Ebenhausen-Werk, einem Stadtteil von Baar-Ebenhausen. 

Außerhalb von Baar-Ebenhausen ist das Umland durch landwirtschaftliche Nutzung 

geprägt. Ca. 1 km in östlicher Richtung verläuft die A 9, ca. 1,5 km in westlicher Rich-

tung die B 13. 

Im Norden, Westen und Süden grenzen verschiedene gewerbliche Nutzungen an das 

Betriebsgelände der GSB an. 

In den nachfolgenden beiden Abbildungen sind die Lage des Standortes sowie die 

Ausprägung der Standortflächen des GSB dargestellt. 

 

 

Abbildung 1. Datenquelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2017 - Landesamt für Digitalisierung, 

Breitband und Vermessung – www.geodaten.bayern.de", (Digitales Orthophoto 80 cm 

Bodenauflösung (BVV)) http://www.geodaten.bayern.de/ogc/ogc_dop80_oa.cgi? ; 

http://www.geodaten.bayern.de/ogc/ogc_dop80_oa.cgi
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Abbildung 2. Datenquelle: Bayerische Vermessungsverwaltung 2017 - Landesamt für Digitalisierung, 

Breitband und Vermessung – www.geodaten.bayern.de", (Digitales Orthophoto 80 cm 

Bodenauflösung (BVV)) http://www.geodaten.bayern.de/ogc/ogc_dop80_oa.cgi? ; 

Wie den Abbildungen zu entnehmen ist, handelt es sich bei dem Betriebsgelände um 

einen nahezu vollständig versiegelten und überbauten industriell genutzten Standort. 

Lediglich einzelne Teilflächen sind unversiegelt erhalten und weisen eine niedrigere 

Vegetation auf oder sind durch Einzelgehölze geprägt.  

Die mit dem Vorhaben vorgesehenen Maßnahmen umfassen bereits versiegelte oder 

stark verdichtete Bodenflächen (Schotterflächen). Besondere Biotopstrukturen sind 

nicht entwickelt.  

Das Betriebsgelände wird in den Randbereichen von mehreren Meter breiten Ge-

hölzstreifen (Feldgehölze) sowie Waldflächen umgeben, die insbesondere der visuel-

len Abschirmung der industriellen Nutzung gegenüber der Umgebung dienen.  

 

2.2 Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Die GSB Sonderabfallentsorgung Bayern GmbH (GSB) betreibt Anlagen zur Behand-

lung von gefährlichen Abfällen (Sonderabfallbehandlungsanlagen), die im Wesentli-

chen aus einer Sonderabfallverbrennungsanlage mit zwei Linien und einer Anlage 

zur chemisch-physikalischen Behandlung (CPB) sowie deren Nebeneinrichtungen 

bestehen.  

Die GSB beabsichtigt Änderungen bzw. Erweiterungen der bestehenden Lagerein-

richtungen vorzunehmen. Im Einzelnen sind die folgenden Maßnahmen vorgesehen: 

http://www.geodaten.bayern.de/ogc/ogc_dop80_oa.cgi


 FFH-Vorprüfung – GSB Sonderabfallentsorgung Bayern GmbH   

 M122849/05 PRT/PRT  

 03. April 2018  Seite 12 

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 \

\S
-m

u
c
-f

s
0
1
\A

lle
F

ir
m

e
n

\M
\P

ro
j\
1
2

2
\M

1
2

2
8

4
9
\M

1
2
2

8
4

9
_

0
4
_
B

E
R

_
3
D

.D
O

C
X

:0
5
. 

0
4
. 

2
0

1
8

 

 Errichtung und Betrieb eines weiteren Lagers (Stückgutlagerfläche L21) zur zeit-

weiligen Lagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen in Gebinden. 

 Errichtung und den Betrieb eines weiteren Lagers (Stückgutlagerfläche S29) zur 

zeitweiligen Lagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen in Ge-

binden. 

 Umbau und Betrieb eines weiteren Lagers (Stückgutlagerhalle L29) zur zeitwei-

ligen Lagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen in Gebinden. 

 Errichtung und den Betrieb eines zusätzlichen Tanklagers IV (TL IV) sowie die 

Erneuerung des vorhandenen Tanklagers I (TL I). 

 

Nachfolgend werden die einzelnen Änderungsmaßnahmen überblicksweise beschrie-

ben. Eine ausführliche und detaillierte Beschreibung der einzelnen Vorhabenbestand-

teile sind den Antragsunterlagen zu entnehmen.  

 

2.2.1 Stückgutabstellfläche S29 

Im Nordosten des Betriebsgeländes sind die Errichtung und der Betrieb einer Stück-

gutlagerfläche (S29) zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen und nicht gefährli-

chen Abfällen in Gebinden vorgesehen. Eine Änderung der Art und Zusammenset-

zung der Abfälle gegenüber den bislang gelagerten Abfällen erfolgt nicht. Die Ge-

samtmenge an Abfällen in Gebinden auf dem gesamten Betriebsgelände erhöht sich 

durch die neue Stückgutlagerfläche L21 um ihre Lagerkapazität von 750 Tonnen. 

Mit der zusätzlichen Lagerkapazität soll die Möglichkeit geschaffen werden, auf 

Schwankungen der Anlieferungsmengen sowie längeren Betriebsunterbrechungen der 

Verbrennungsanlagen flexibler reagieren zu können. Darüber hinaus soll durch ein 

entsprechendes Lagerflächenmanagement die Bereitstellung der Abfälle für die Ver-

brennungsanlagen optimiert werden. 

Die Lagerfläche dient der Lagerung sowie als Ausnahme zur Annahme und zur Kon-

trolle gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen in flüssiger, pastöser oder fester 

Form in ortsbeweglichen Behältern (Fässer, IBC, Mulden). 

Die Anlieferung dieser Abfälle erfolgt überwiegend in Gebinden bis zu einer Größe 

von 1 m³, jedoch werden auch feste Abfälle, welchen wassergefährdende Flüssigkei-

ten anhaften können, in Mulden gelagert. 

Das Lager erhält eine ebenerdige Stahlbetonplatte in den Abmessungen 46m x 25m, 

auf der die Behälter bzw. die Paletten mit den Gebinden direkt abgestellt werden und 

als Witterungsschutz eine Überdachung mit einer Attikahöhe von 8,25 m erhalten. 
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Abbildung 3. Lageplan der geplanten Stückgutabstellfläche S29 (Quelle: IA-Tech GmbH) 

 

2.2.2 Stückgutabstellfläche L21 

Im Süden des Betriebsgeländes sind die Errichtung und der Betrieb einer Stückgutla-

gerfläche (L21) zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Ab-

fällen in Gebinden vorgesehen. Eine Änderung der Art und Zusammensetzung der 

Abfälle gegenüber den bislang gelagerten Abfällen erfolgt nicht. Die Gesamtmenge 

an Abfällen in Gebinden auf dem gesamten Betriebsgelände erhöht sich durch die 

neue Stückgutlagerfläche L21 um ihre Lagerkapazität von 750 Tonnen. 

Mit der zusätzlichen Lagerkapazität soll die Möglichkeit geschaffen werden, auf 

Schwankungen der Anlieferungsmengen sowie längeren Betriebsunterbrechungen 

der Verbrennungsanlagen flexibler reagieren zu können. Darüber hinaus soll durch 

ein entsprechendes Lagerflächenmanagement die Bereitstellung der Abfälle für die 

Verbrennungsanlagen optimiert werden. 

Die Lagerfläche dient der Lagerung sowie als Ausnahme zur Annahme und zur Kon-

trolle von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen in flüssiger, pastöser oder fes-

ter Form in ortsbeweglichen Behältern (Fässer, IBC, Mulden). 

Die Anlieferung dieser Abfälle erfolgt überwiegend in Gebinden bis zu einer Größe 

von 1 m³, jedoch werden auch feste Abfälle, welchen wassergefährdende Flüssigkei-

ten anhaften können, in Mulden gelagert. 
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Das Lager erhält eine ebenerdige Stahlbetonplatte in den Abmessungen 46m x 25m, 

auf der die Behälter bzw. die Paletten mit den Gebinden direkt abgestellt werden und 

als Witterungsschutz eine Überdachung mit einer Attikahöhe von 8,25 m erhalten. 

 

Abbildung 4. Lageplan der geplanten Stückgutabstellfläche L21 (Quelle: IA-Tech GmbH) 

 

2.2.3 Stückgutlagerhalle L29 

Die GSB beantragt den Umbau und den Betrieb eines weiteren, als Stückgutlagerhal-

le L29 bezeichneten, Lagers zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen und nicht ge-

fährlichen Abfällen in Gebinden. 

Das Lager L29 soll in einer bestehenden Lagerhalle im Südosten des Betriebsgelän-

des der GSB in Baar-Ebenhausen realisiert werden. Die Gesamtmenge an Abfällen 

in Gebinden auf dem gesamten Betriebsgelände erhöht sich durch die neue Stück-

gutlagerhalle L29 um ihre Lagerkapazität von 250 Tonnen. 

Mit der zusätzlichen Lagerkapazität soll die Möglichkeit geschaffen werden, auf 

Schwankungen der Anlieferungsmengen sowie längere Betriebsunterbrechungen der 

Verbrennungsanlagen flexibler reagieren zu können. Darüber hinaus soll durch ein 

entsprechendes Lagerflächenmanagement die Bereitstellung der Abfälle für die Ver-

brennungsanlagen optimiert werden. 
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Die Lagerhalle dient der ausschließlichen Lagerung von entzündbaren festen Abfälle 

und nicht entzündbaren Abfälle in flüssiger, pastöser oder fester Form mit einem 

Flammpunkt > 60 °C in ortsbeweglichen Behältern. 

Die Anlieferung dieser Abfälle erfolgt in Gebinden bis zu einer Größe von 1 m³ oder 

in Fässern bis 200 Liter. 

 

 

Abbildung 5. Lageplan der geplanten Stückgutlagerhalle L29 (Quelle: IA-Tech GmbH) 

 

2.2.4 Errichtung und den Betrieb eines zusätzlichen Tanklagers IV (TL IV) sowie Er-

neuerung des vorhandenen Tanklagers I (TL I) 

Als eine der Nebeneinrichtungen zu der Verbrennungsanlage der GSB wird ein Tank-

lager zur Annahme und Zwischenlagerung flüssiger, entzündbarer und nicht ent-

zündbarer, gefährlicher und nicht gefährlicher Abfälle betrieben. Das Tanklager be-

steht aus drei Lagerbereichen: Tanklager I (TL I), Tanklager II (TL II), Tanklager III 

(TL III) und verfügt über eine Gesamtlagerkapazität von 1.400 m³ (TL I: 200 m³, TL II: 

400 m³, TL III: 800 m³). Alle Behälter werden mit Sticksoff inertisiert, die im Betrieb 

anfallende Abluft wird in einem geschlossenen System der Verbrennungsanlage zu-

geführt und dort thermisch behandelt. 

Die Anlieferung der flüssigen Abfälle erfolgt durch Tankfahrzeuge, deren Inhalte an 

zwei Annahmestationen (West und Ost) nach Abscheidung von Feststoffen in die 

oberirdisch aufgestellten Behälter mit einem Volumen bis zu 100 m³ gepumpt wer-

den. Die Entleerung der Tanklager zwecks thermischer Behandlung der Abfälle in der 
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Verbrennungsanlage erfolgt über die Behälter des Tanklagers III, da diese über Rohr-

leitungen mit den Entsorgungsanlagen der Verbrennungsanlage verbunden sind. 

Vorgesehen ist jetzt in der ersten Baustufe die Errichtung eines weiteren Tanklagers 

(TL IV) westlich der bestehenden Tanklager I und II, an der Position des ehemaligen 

Schlackelagers, welches dafür abgerissen wird. Das Tanklager verfügt über 6 bauglei-

che Behälter mit je einem Volumen von 100 m³, insgesamt somit 600 m³. Die Behälter 

sind in einer gemeinsamen Auffangwanne aufgestellt. Die Befüllung des TL IV erfolgt 

von den bestehenden Annahmestationen West und Ost aus. Die Entleerung der Tanks 

in Richtung Verbrennungsanlage erfolgt über das bestehende Tanklager III. 

Darüber hinaus erhält das TL IV noch ein Schaltanlagengebäude in Massivbauweise 

für die Warte und Betriebsräume. 

Nach Inbetriebnahme des Tanklagers IV soll in einer zweiten Baustufe das Tankla-

ger I erneuert werden in dem alle Behälter inkl. der Rohrleitungen entfernt werden; es 

verbleibt nur die Auffangwanne. Darin aufgestellt werden vier neue Behälter, mit ei-

nem Fassungsvermögen von insgesamt 400 m³ (4 x 100 m³). Einer dieser Behälter 

ist für die Zwischenlagerung von flüssigen Abfällen vorgesehen, welche entzündbar 

oder nicht entzündbar sein können und darüber hinaus auch noch über einen 

pH-Wert im sauren Bereich verfügen können und somit von den anderen – eher neut-

ralen bis leicht alkalischen Abfällen – getrennt gelagert gehören. 

 

 

Abbildung 6. Lageplan des Tanklagers (Quelle: IA-Tech GmbH) 
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Dieser Behälter soll von einem neuen Annahmepunkt im Bereich der Annahmestation 

West befüllt und direkt über eine separate Rohrleitung in Richtung Verbrennungsan-

lage entleert werden. Die anderen drei Behälter werden von den bestehenden An-

nahmestationen West und Ost befüllt. Die Entleerung der Tanks in Richtung Ver-

brennungsanlage erfolgt über das bestehende Tanklager III. Zusätzlich ist eine direk-

te Entleerung zu den Verbrennungsanlagen vorgesehen. 

 

2.3 Umweltmerkmale des Vorhabens (Wirkfaktoren) 

2.3.1 Baubedingte Wirkfaktoren 

Unter baubedingten Wirkfaktoren sind diejenigen Wirkfaktoren zusammenzufassen, 

die durch Bautätigkeiten, Baustellenflächen, Baustellen- und Lieferverkehr sowie Bau-

stelleneinrichtungsflächen und Lagerflächen hervorgerufen werden.  

Bei den baubedingten Wirkfaktoren handelt es sich im Regelfall um zeitlich begrenzte 

bzw. vorübergehende Umwelteinflüsse. Die Dauer der Wirkfaktoren ist in der Regel 

auf die Bauphase begrenzt. Zudem erstreckt sich die Reichweite der Wirkfaktoren im 

Regelfall auf den Nahbereich der Bautätigkeiten bzw. -einrichtungen. 

 

2.3.1.1 Flächeninanspruchnahme  

Flächeninanspruchnahmen setzen in der Bauphase zur Herrichtung der zukünftigen 

Lagerflächen ein. Gegenüber Flächeninanspruchnahmen besteht eine Empfindlich-

keit von geschützten Arten gegenüber einer Tötung oder Schädigung durch die Bau-

aktivitäten sowie den mit der Bauphase verbundenen Verlust von potenziellen Le-

bensräumen.  

Je nach Art der Betroffenheit kann die Gefahr einer Tötung oder Schädigung durch 

spezifische Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. Ebenfalls kann der 

Verlust von Habitaten durch ein geeignetes zeitliches Baustellenmanagement auf ein 

nicht bedeutsames Ausmaß reduziert werden.  

Die Bauphase für die neuen Lagereinrichtungen des GSB ist in erster Linie mit einer 

Flächeninanspruchnahme von anthropogen überprägten Flächen verbunden. Diese 

Flächen werden v. a. durch bestehenden Versiegelungen oder hohe Bodenverdich-

tungen geprägt. Des Weiteren handelt es sich um geschotterte Betriebsflächen, die 

bereits im Bestand zur Lagerung diverser Materialen (keine Abfälle) genutzt werden.  

In Teilbereichen dieser Flächen waren Ruderal- und Saumvegetation oder Einzelge-

hölze in Form von Einzelbäumen und Gebüschen entwickelt. Die wurden bereits im 

Winterzeitraum 2017/2018 entfernt. In erster Linie sind somit durch das Vorhaben Of-

fenhabitate im industriell geprägten Bereich betroffen. Darüber hinaus ist zur Reali-

sierung der Lagerfläche L21 der Abriss eines bestehenden Gebäudes erforderlich. 

Außerhalb der zukünftigen Lagerflächen, der Lagerhalle und des Tanklagers finden 

keine baulichen Eingriffe statt. Ausgenommen hiervon sind Baustelleneinrichtungs-

flächen, wobei diese sich ausschließlich auf anthropogen überprägten Flächen des 

Betriebsgeländes beschränken.  
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2.3.1.2 Barrierewirkungen/Zerschneidung und Falleneffekte 

Die Vorhabenflächen sind durch die bestehende industrielle Nutzung weitgehend von 

relevanten Biotopstrukturen außerhalb des Betriebsgeländes getrennt. Lediglich die 

am Rande des Betriebsgeländes vorhandenen Gehölzkulissen stellen Biotopver-

bundstrukturen zwischen Waldflächen und dem Gewässerlauf der Paar dar. Diese 

werden durch die bauzeitlichen Aktivitäten nicht tangiert.  

 

2.3.1.3 Emissionen von Luftschadstoffen und Staub 

In der Bauphase werden aufgrund der in den Boden eingreifenden Maßnahmen so-

wie durch den Betrieb von Baufahrzeugen/-maschinen Emissionen von Luftschad-

stoffen und Staub freigesetzt. Die Dauer der hierdurch bedingten Einwirkung auf das 

Umfeld ist auf die temporäre Dauer der Bauphase begrenzt. Aufgrund der bodenna-

hen Freisetzung der Emissionen ist die Reichweite von immissionsseitigen Einwir-

kungen zudem auf das unmittelbare Umfeld begrenzt. 

Aufgrund der kurzfristigen Dauer und der geringen Reichweite sind nachteilige Ver-

änderungen von im Umfeld vorhandenen Lebensraumstrukturen auszuschließen. Al-

lenfalls können die immissionsseitigen Einwirkungen zu einem temporären Störein-

fluss auf das Umfeld führen.  

 

2.3.1.4 Emissionen von Geräuschen 

Für die Dauer der Bauphase werden durch den Baubetrieb Geräuschemissionen her-

vorgerufen, die im Umfeld zu Geräuschimmissionen führen können. Geräuschimmis-

sionen besitzen im Allgemeinen ein Störpotenzial für die Fauna, insbesondere für die 

Avifauna.  

 

2.3.1.5 Emissionen von Erschütterungen 

Zur Herrichtung der Bauflächen sowie durch erschütterungsrelevante sonstige Tätig-

keiten können im Umfeld der Bauflächen Erschütterungen hervorgerufen werden. Die 

Wirkung von Erschütterungen auf geschützte Arten basiert auf deren Störpotenzial.  

 

2.3.1.6 Sonstige Emissionen 

Mit der Bauphase sind keine sonstigen Emissionen verbunden, welche zu nachteili-

gen Beeinträchtigungen von geschützten Arten führen könnten. 

 

2.3.1.7 Visuelle Störungen 

Visuelle Störungen können einerseits durch den Betrieb von Baufahrzeugen/-maschi-

nen hervorgerufen werden. Andererseits stellt der Aufenthalt des Menschen selbst 

einen visuellen Störeinfluss auf die Umgebung dar. Diese baubedingten Störeinflüsse 

können im Allgemeinen zu einer Aufgabe von Lebensräumen führen.  
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Visuelle Störungen nehmen im vorliegenden Fall keine besondere Bedeutung ein, da 

visuelle Einflüsse bereits im Bestand durch die Betriebstätigkeiten und die Bewegun-

gen von Maschinen und des Menschen auf dem Betriebsgelände hervorgerufen wer-

den.  

 

2.3.1.8 Kollisionsrisiko 

Insbesondere für mobile Arten (v. a. Vögel) besteht ein theoretisches Kollisionsrisiko 

mit Baumaschinen und LKWs. Wegen deren geringer Fortbewegungsgeschwindigkeit 

kann diese Einwirkung jedoch als nur vernachlässigbar geringfügig angesehen wer-

den. 

 

2.3.2 Anlagenbedingte Wirkfaktoren 

Anlagebedingte Wirkfaktoren gehen im Allgemeinen durch bauliche Inanspruchnah-

men von potenziellen Habitatflächen einher. Darüber hinaus sind visuelle Wirkungen 

und möglichen Kollisionsrisiken zu beachten.  

Mit dem geplanten Vorhaben werden nur geringfügige bauliche Flächeninanspruch-

nahmen auf dem bereits intensiv industriell genutzten Betriebsgelände der GSB her-

vorgerufen. Neue bauliche Anlagen werden nur im untergeordneten Umfang im Be-

reich des Tanklagers sowie durch den Umbau einer bestehenden Halle hervorgeru-

fen.  

 

2.3.3 Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Unter betriebsbedingten Wirkfaktoren sind die mit einem Vorhaben verbundenen Ma-

terial-, Stoff- und Verkehrsströme sowie Emissionen und die damit verbundenen mögli-

chen Wirkungen auf den Menschen und die Umwelt zusammenzufassen. Die Wirk-

faktoren der Betriebsphase sind, wie die anlagenbedingten Wirkfaktoren, von Dauer. 

Das Ausmaß der betriebsbedingten Eingriffsgrößen hängt u. a. von der Größe, der 

Technik und der Betriebsweise einer Anlage ab. 

 

2.3.3.1 Emissionen von Luftschadstoffen und Staub 

Aus den geplanten Änderungen (Erweiterung des Tanklagers und zusätzliche Lager-

flächen) ergeben sich anlagenbedingt keine relevanten zusätzlichen Emissionen an 

Luftschadstoffen, da es sich im Bereich der Lagerflächen um die Handhabung ge-

schlossener Behälter und beim Tanklager um ein geschlossenes System handelt. 

Bei der mittleren Anzahl der täglich insgesamt am Standort anliefernden Lkw und 

Tankfahrzeuge ergeben sich keine Änderungen gegenüber der bisherigen Situation. 

Auch auf die Fahrten der Radlader und Zugmaschinen ergeben sich aus den geplan-

ten Änderungen keine Einflüsse. 

Gegenüber dem bisherigen Betrieb fallen jedoch zwischen den neuen Lagerflächen 

L21 und S29 bzw. der Lagerhalle L29 und der Stückgutabstellfläche R23 zusätzliche 

innerbetriebliche Fahrten bzw. weitere Fahrwege mit Staplern an. 
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Aus den geplanten Änderungen für sich betrachtet sind somit nur Emissionen aus 

diesen zusätzlichen Fahrbewegungen der Stapler, d. h. Motoremissionen und Stau-

bemissionen aus Aufwirbelungen, zu erwarten. 

Für Verbrennungsmotoren bzw. Fahrbewegungen typisch und wesentlich sind Emis-

sionen von Stickoxiden (NOx) und Staub. Daneben werden vorliegend aber auch 

Benzol, Schwefeldioxid (SO2), Benzo(a)pyren (B(a)P), Kohlenmonoxid (CO) und NH3 

als motorische Emissionen betrachtet. 

Im vorliegenden Fall werden teils elektrische und teils dieselbetriebene Stapler einge-

setzt. Für die weitere Betrachtung wird jedoch konservativ davon ausgegangen, dass 

ausschließlich dieselbetriebene Stapler eingesetzt werden. 

Für den aus den geplanten Änderungen resultierenden zusätzlichen Fahrverkehr der 

Stapler zwischen den neuen Lagerflächen L21 und S29 bzw. der Lagerhalle L29 und 

der Stückgutabstellfläche R23 ergeben sich damit im Jahresmittel folgende diffuse 

Emissionen pro Stunde: 

Tabelle 1. Emissionen aus den zusätzlichen Fahrten mit Staplern auf dem Betriebsgelände 

Komponente Einheit Emission 

Gesamtstaub, Motor + Aufwirbelung [kg/h] 0,0009 

davon Feinstaub (PM10), Motor + Aufwirbelung [kg/h] 0,0002 

NOX [kg/h] 0,0014 

CO [kg/h] 0,0021 

Benzol [kg/h] 0,7*10
-6

 

SO2 [kg/h] 1,6*10
-6

 

B(a)P [kg/h] 1,8*10
-10

 

NH3 [kg/h] 0,9*10
-6

 

 

Im Vergleich mit den Bagatellmassenströmen für diffuse Emissionen (10 % der Baga-

tellmassenströme nach Nr. 4.6.1.1 Buchstabe a) TA Luft ist zu erkennen, dass die 

maßgeblichen Bagatellmassenströme (soweit definiert) deutlich unterschritten werden. 

 

2.3.3.2 Emissionen von Gerüchen 

Bei den geplanten Vorhaben werden Abfälle in geschlossenen Systemen (Tanklager) 

bzw. in geschlossenen Gebinden (Lager L21, S29 und L29) gehandhabt. Daher sind 

aus den geplanten Vorhaben im bestimmungsgemäßen Betrieb keine relevanten Ge-

ruchsemissionen zu erwarten. 

 

2.3.3.3 Emissionen von Geräuschen 

Im Betrieb gehen von den einzelnen Anlagen und den Betriebstätigkeiten Schall-

emissionen aus, die zu Geräuschimmissionen im Umfeld führen können. Zur Beurtei-

lung der Geräuschimmissionen im Umfeld des Anlagenstandortes wurden die zu er-

wartenden Geräuschemissionen in der Betriebsphase im Rahmen von Fachgutach-

ten beurteilt. Diese Ergebnisse zeigen, dass die mit dem Vorhaben verbundenen zu-

sätzlichen Geräuschemissionen als vernachlässigbar gering einzustufen sind. 
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2.3.3.4 Erschütterungen 

In der Betriebsphase werden keine Erschütterungen verursacht. 

 

2.3.3.5 Emissionen von Licht 

Der Gesamtstandort der GSB ist ein bereits seit mehreren Jahrzehnten durch Licht-

emissionen geprägter Bereich. Das Vorhaben führt in Bezug auf diese Lichtemis-

sionssituation nur zu geringfügigen Änderungen durch die teilweise Änderung / Ver-

lagerungen von Beleuchtungen. Diese Änderungen umfassen Beleuchtungen für die 

neuen Lagereinrichtungen. Hierbei wird darauf geachtet, dass keine Abstrahlungen 

zur offenen Landschaft der Umgebung hervorgerufen werden. 

Die notwendigen Änderungen der Beleuchtungssituation werden sich in Bestandssitua-

tion des Werksgeländes einfügen. Es ist nicht davon auszugehen, dass diese zu einer 

relevanten Veränderung der Gesamt-Lichtemissionssituation führen, zumal aufgrund 

der Lage der neuen Lagerbereiche/-einrichtungen die von Beleuchtungen ausgehen-

den Lichtemissionen gegenüber der Umgebung weitgehend abgeschirmt werden. 

 

2.3.3.6 Wärmeemissionen und Wasserdampf 

Mit dem Vorhaben sind keine Wärme- oder Wasserdampfemissionen verbunden. 

 

2.3.3.7 Sonstige Emissionen 

Das Vorhaben ist nicht mit sonstigen Emissionen (elektromagnetische Strahlung, Kei-

me, radioaktive Strahlung etc.) verbunden. 

 

2.3.3.8 Abwasserentsorgung und Niederschlagswasser 

Abwasser 

Das Vorhaben ist mit keinem zusätzlichen Abwasseranfall verbunden. 

 

Niederschlagswasser 

Das im Bereich der Vorhabenflächen anfallende unbelastete Niederschlagswassers 

wird versickert.  

 

2.3.3.9 Wasserversorgung 

Das Vorhaben ist nicht mit einer Änderung der Wasserversorgung der GSB verbun-

den. 

 

2.3.3.10 Abfälle 

Aus der betriebsgemäßen Lagerung der Gebinde auf den Lagerflächen L21 und S29 

sowie in der Lagerhalle L29 entstehen gem. Antragsunterlagen keine Rückstände. 
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Aus dem Betrieb des neuen Tanklagers IV bzw. des erneuerten Tanklagers I fallen 

als Rückstände nur die in den vorhandenen Siebanlagen in den vorhandenen Annah-

mestationen Ost und West aus den angelieferten flüssigen Abfällen abgeschiedenen 

Feststoffe an. Diese fallen in eine Mulde, deren Inhalt bei Bedarf in den Bunker der 

Verbrennungsanlage am Standort entleert und anschließend thermisch behandelt 

wird. 

Es fallen gegenüber dem bisherigen Betrieb keine anderen Abfallmengen oder neue 

Abfallarten an. Ausnahme sind ggf. feste Abfälle aus der bisher im Tanklager nicht 

möglichen Lagerung von sauren flüssigen Abfällen in einem Behälter in Tanklager I. 

Anfallende Abfälle werden intern bei der GSB entsorgt. 

 

2.3.3.11 Transportverkehr 

Der Betrieb ist mit verschiedenen Transportvorgängen im Rahmen der Ver- und Ent-

sorgung verbunden. Die aus den Transportvorgängen resultierenden Verkehrsströme 

sind mit Emissionen von Geräuschen und Luftschadstoffen verbunden. Diese Wir-

kungen werden bei den Wirkfaktoren Emissionen von Luftschadstoffen und Stäuben 

bzw. Emissionen von Geräuschen (s. o.) berücksichtigt. 

 

  



 FFH-Vorprüfung – GSB Sonderabfallentsorgung Bayern GmbH   

 M122849/05 PRT/PRT  

 03. April 2018  Seite 23 

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 \

\S
-m

u
c
-f

s
0
1
\A

lle
F

ir
m

e
n

\M
\P

ro
j\
1
2

2
\M

1
2

2
8

4
9
\M

1
2
2

8
4

9
_

0
4
_
B

E
R

_
3
D

.D
O

C
X

:0
5
. 

0
4
. 

2
0

1
8

 

3 Untersuchungsraum der FFH-Vorprüfung 

Für die Beurteilung von potenziellen Beeinträchtigungen eines FFH-Gebietes durch 

ein Vorhaben sind diejenigen FFH-Gebiete zu berücksichtigen, die durch die Wirkfak-

toren eines Vorhabens (projektbedingte Wirkfaktoren) betroffen sein können. FFH-

Gebiete, die nicht durch projektbedingte Wirkfaktoren nachteilig betroffen sein kön-

nen bzw. Wirkfaktoren, die offensichtlich nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen von 

FFH-Gebieten führen, bedürfen keiner weiteren Berücksichtigung bzw. können von 

einer weiteren Betrachtung ausgeschlossen werden. Dies führt zu einer Abgrenzung 

eines projektspezifischen Untersuchungsgebietes in Abhängigkeit der einzelnen Wirk-

faktoren eines Vorhabens. 

Zur Festlegung des Untersuchungsraums bzw. der zu berücksichtigenden FFH-Ge-

biete wurden im Hinblick auf die Relevanz der projektbedingten Wirkfaktoren aufei-

nander aufbauende Prüfschritte durchgeführt: 

 Abgrenzung eines Suchraums 

Prüfung auf das Vorkommen von FFH-Gebiete im Umfeld des 

Vorhabenstandortes 

 Abgrenzung der prüfungsrelevanten Wirkfaktoren unter Berücksichtigung des 

Vorkommens von FFH-Gebieten im Umfeld 

 

3.1 Prüfung auf das Vorkommen von FFH-Gebiete im Umfeld des 

Vorhabenstandortes 

Für die Prüfung auf das Vorkommen von FFH-Gebieten im Umfeld des Vorhaben-

standortes wurde unter Berücksichtigung der Art des Vorhabens zunächst ein Such-

raum in Anlehnung an die Nr. 4.6.2.5 der TA Luft festgelegt. Hiernach wird der Such-

raum als die Fläche gewählt, die sich vollständig innerhalb eines Kreises um den 

Emissionsschwerpunkt mit einem Radius befindet, der dem 50-fachen der tatsächli-

chen Schornsteinhöhe entspricht. Bei Emissionsquellen von < 20 m ist ein Untersu-

chungsradius von 1.000 m zu wählen. Da mit dem Vorhaben keine Emissionen über 

einen Schornstein zusätzlich emittiert werden, sondern ausschließlich Emissionen 

aus bodennahen Quellen (Fahrzeugverkehr) freigesetzt werden, wird ein grundsätzli-

cher Untersuchungsradius von 1 km gewählt.  

Sofern Wirkfaktoren mit relevanten Einwirkungen über diesen Suchraum hinausrei-

chen, erfolgt im Prüfschritt 3 ggfs. eine Ausweitung des Betrachtungsraums. 

In den nachfolgenden Abbildungen und Tabellen ist der Suchraum in Anlehnung an 

die Nr. 4.6.2.5 TA Luft sowie die innerhalb oder am Rand dieses Suchraums elege-

nen FFH-Gebiete dargestellt bzw. aufgeführt. 
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Abbildung 7. Lage von FFH-Gebieten im Suchradius von 1 km in Anlehnung an Nr. 4.6.2.5 TA Luft, 

Grundlagendaten  

(Hintergrund: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2018, Datenquellen: 

http://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf) [33]  
(cc) 

Bayerisches Landesamt für Umwelt, bearbeitet) 

Tabelle 2. FFH-Gebiete im Suchraum  

Code Name Lage 

DE-7433-371 Paar und Ecknach 
ca. 50m östlich des Betriebsgeländes 

ca. 200 m von Vorhabenfläche (Tanklager)  

 

 

3.2 Abgrenzung der prüfungsrelevanten Wirkfaktoren unter Berücksichtigung des 

Vorkommens von FFH-Gebieten im Umfeld 

Die Grundlage für die Ermittlung und Beschreibung der prüfungsrelevanten Wirkfak-

toren bilden die technische Planung und die Betriebsweise der Anlage nach der Rea-

lisierung des Vorhabens.  

Die mit dem Vorhaben verbundenen Umweltmerkmale bzw. die von dem Vorhaben 

ausgehenden Umwelteinwirkungen (Wirkfaktoren) wurden im Kapitel 2.3 skizziert. 

  

http://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_Open.pdf
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Nachfolgend werden die Wirkfaktoren des Vorhabens im Hinblick auf ihre Prüfrele-

vanz abgeschichtet. Es sind nur diejenigen Wirkfaktoren beurteilungsrelevant, die 

durch das Vorhaben neu hinzutreten und die in der Lage sind, die Erhaltungsziele 

oder den Schutzzweck von FFH-Gebieten nachteilig zu beeinträchtigen.  

Die nachfolgende Tabelle umfasst sämtliche für das Vorhaben identifizierten Wirkfak-

toren. Diese werden getrennt nach der Bauphase, der Anlage und der Betriebsphase 

im Hinblick auf ihre Prüfrelevanz beurteilt. 

Die Tabelle orientiert sich an dem Katalog möglicher Wirkfaktoren, der im Auftrag des 

Bundesamtes für Naturschutz (BfN) für das Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

„Fachinformationssystem und Fachkonvention zur Bestimmung der Erheblichkeit im 

Rahmen der FFH-VP“ erarbeitet worden ist [27]. 

Tabelle 3. Wirkfaktoren des Vorhabens sowie Beschreibung und Beurteilung der Prüfrelevanz 

Wirkfaktoren 

Erläuterung zur Prüfrelevanz 

R
e
le

v
a

n
z
 

Bau- und anlagenbedingte Wirkfaktoren 

Flächeninanspruchnahme und -versiegelung 

Das Vorhaben wird auf dem bestehenden Betriebsgelände der GSB realisiert. In diesem 

Bereich sind keine Natura 2000-Gebiete ausgewiesen.  

- 

Bodenaushub, Bodenabtrag, Bodenumlagerungen 

In den Boden eingreifende Tätigkeiten sind nur im geringfügigen Umfang erforderlich. Diese 

umfassen ausschließlich das Betriebsgelände. Eine Relevanz besteht daher nicht. 

- 

Gründungen und Wasserhaltung 

Wasserhaltungsmaßnahmen im Zuge von Gründungen (Fundamente) sind nach derzeitigem 

Kenntnisstand nicht erforderlich. 

- 

Emissionen von Luftschadstoffen und Staub 

Aufgrund der begrenzten Dauer, des geringen Ausmaßes und der geringen Reichweite von 

baubedingten Emissionen von Luftschadstoffen und Staub sind nachteilige Wirkungen auf 

FFH-Gebiete auszuschließen. 

- 

Emissionen von Geräusche 

Baubedingte Geräusche werden nur im Tageszeitraum hervorgerufen. Aufgrund der angren-

zenden industriellen Nutzung, des bestehenden Werksverkehrs, des öffentlichen Verkehrs 

und aufgrund der temporären Dauer des Wirkfaktors sind erhebliche nachteilige Beeinträchti-

gungen auszuschließen. 

- 

Erschütterungen 

Erschütterungen treten nicht oder nur zeitlich eng begrenzt auf. Die Reichweite ist lokal be-

grenzt. Nachteilige Wirkungen auf FFH-Gebieten sind auszuschließen. 

- 

Lichtemissionen 

Lichtimmissionen treten aufgrund des Tagesbaubetriebs nicht auf oder werden durch Gehöl-

ze, Böschungen, Gebäude etc. gegenüber der Umgebung abgeschirmt. 

- 

Abfall-, Bau- und Einsatzstoffe 

Die Lagerung von Abfällen, Bau- und Einsatzstoffen findet außerhalb von FFH-Gebieten auf 

dichten, beständigen Bodenflächen statt. 

- 
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Wirkfaktoren 

Erläuterung zur Prüfrelevanz 

R
e

le
v

a
n

z
 

Optische Wirkungen 

Optische Wirkungen können durch Bewegungen bzw. menschliche Tätigkeiten in der Bau-

phase hervorgerufen werden. Sie beschränken sich auf die Dauer der Bauphase und sind in 

Anbetracht von Abschirmungen, der bestehenden industriellen Tätigkeiten und aufgrund von 

Verkehrsbewegungen unmittelbar entlang der Werksgrenzen von einer geringen Wirkintensi-

tät, so dass nachteilige Wirkungen auf FFH-Gebieten ausgeschlossen sind. 

- 

Veränderung von Habitatstrukturen durch Nutzungen 

Eine Veränderung von Habitaten bzw. eine Nutzung in FFH-Gebieten erfolgt nicht. 
- 

Veränderung abiotischer Standortfaktoren 

Bau- oder anlagenbedingte Veränderung abiotischer Standortfaktoren werden unter Berück-

sichtigung der Ergebnisse zu den vorangestellten Wirkfaktoren nicht hervorgerufen. 

- 

Barriere- oder Fallenwirkung durch Bauphase oder Anlage 

Die Flächeninanspruchnahme tangiert keine Flächen, die in einer funktionalen Beziehung zu 

einem FFH-Gebiet stehen.  

- 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren 

Emissionen von Luftschadstoffen und Staub (gasförmige Luftschadstoffe und Staub) 

Das Vorhaben ist mit der Freisetzung von diffusen Luftschadstoff- und Staubemissionen 

verbunden. Eine Betroffenheit von FFH-Gebieten ist zu prüfen.  

+ 

Schadstoffdeposition (Schwermetalle) 

Das Vorhaben ist mit keinen Schadstoffdepositionen verbunden, die in FFH-Gebieten zu 

relevanten Einwirkungen führen könnten. 

- 

Stickstoffdeposition 

Aus den verkehrsbürtigen Emissionen können potenziell Stickstoffeinträge in umliegenden 

Bereichen resultieren. Eine Betroffenheit von FFH-Gebieten ist zu prüfen. 

+ 

Säureeinträge 

Aus den verkehrsbürtigen Emissionen können potenziell Säureeinträge in umliegenden Berei-

chen resultieren. Eine Betroffenheit von FFH-Gebieten ist zu prüfen. 

+ 

Gerüche 

Das Vorhaben ist nicht mit Veränderungen von Geruchsemissionen verbunden.  
- 

Geräusche 

Das Vorhaben ist mit einer Änderung der Geräuschimmissionssituation verbunden. Diese führen 

im Nahbereich des Anlagenstandortes zu einer teilweisen geringfügigen Erhöhung der Ge-

räuscheinwirkungen. Diese Änderungen sind jedoch äußerst geringfügig und führen in Anbe-

tracht der Vorbelastungssituation zu keiner relevanten Erhöhung der Geräuschbelastung. Eine 

Beeinflussung von FFH-Gebieten ist daher auszuschließen. 

- 

Lichtemissionen 

Im Bestand ist das Betriebsgelände bereits durch Lichtemissionen geprägt, die im Umfeld zu 

Lichtimmissionen führen. Mit dem Vorhaben ergeben sich nur marginale Veränderungen 

durch zusätzliche Beleuchtungen. Diese sind ausschließlich auf das Betriebsgelände ausge-

richtet. Daher und aufgrund der abschirmenden Wirkung vorgelagerter Gebäude sind Licht-

emissionen nicht relevant.  

- 

Erschütterungen 

Erschütterungen werden nicht hervorgerufen. 
- 
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Wirkfaktoren 

Erläuterung zur Prüfrelevanz 

R
e

le
v

a
n

z
 

Wärmeemissionen 

Wärmeemissionen werden nicht hervorgerufen. 
- 

Wasserdampfemissionen 

Wasserdampfemissionen werden nicht hervorgerufen. 
- 

Radioaktive Strahlung / Ionisierende Strahlung 

Der Wirkfaktor wird nicht hervorgerufen bzw. ist nicht relevant. 
- 

Wasserversorgung 

Das Vorhaben ist mit keiner Änderung der bestehenden Wasserversorgung verbunden. Der 

Wirkfaktor ist ohne Relevanz. 

- 

Abwasser und Niederschlagswasser 

Das Vorhaben ist mit keiner Änderung der bestehenden Abwasserbeseitigung verbunden. 

Unbelastetes Niederschlagswasser wird versickert. Der Wirkfaktor ist ohne Relevanz. 

- 

Abfälle 

Die Lagerung von Abfällen findet außerhalb von FFH-Gebieten auf geeigneten Flächen und 

geeigneten Behältnissen statt. Eine Gefahr für FFH-Gebiete besteht nicht. 

- 

Transportverkehr 

Mit dem Vorhaben ist eine Erhöhung des bestehenden Transportverkehrs verbunden. Dies 

wirkt sich in erster Linie auf die Emissionssituationen von Luftschadstoffen, Stäuben sowie 

Geräuschen aus. Die Geräuschemissionen sind aufgrund ihrer geringen Größenordnung und 

in Anbetracht der Vorbelastung nicht relevant. Luftschadstoff und Staubemissionen sind Ge-

genstand der bereits zuvor beschriebenen Wirkfaktoren. Eine separate Berücksichtigung 

beim Transportverkehr bedarf es daher nicht. 

- 

 

Im Ergebnis der Abgrenzung der prüfungsrelevanten Wirkfaktoren ist festzustellen, 

dass lediglich die Emissionen von Luftschadstoffen und Stäuben eine Relevanz auf-

weisen. Diesbzgl. erfolgt in Kapitel 4 die Prüfung, ob durch das Vorhaben erhebliche 

nachteilige Beeinträchtigungen von FFH-Gebieten im Umfeld des Vorhabenstand-

ortes hervorgerufen werden könnten.  
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4 Beurteilung der zu erwartenden erheblichen Beeinträchtigungen 

der Schutzgebiete 

Das Ziel der FFH-RL ist nach Art. 2 Abs. 2 die Wahrung oder Wiederherstellung ei-

nes günstigen Erhaltungszustands der Lebensräume und Arten nach gemeinschaftli-

cher Bedeutung. Die Beurteilung der Erheblichkeit der projektbedingten Beeinträchti-

gungen von FFH-Gebieten ist an den Zustand und die Stabilität des Erhaltungszu-

stands der FFH-Gebiete bzw. der maßgeblichen Bestandteile eines FFH-Gebietes zu 

orientieren. 

Ein Vorhaben ist als unverträglich einzustufen, wenn dieses einzeln oder im Zusam-

menwirken mit anderen Plänen oder Projekten zu einer erheblichen nachteiligen Be-

einträchtigung nur eines der für das FFH-Gebiet festgelegten Erhaltungsziele führt. 

Der Maßstab für die Beurteilungen von potenziellen Beeinträchtigungen von FFH-Ge-

bieten ist somit der günstige Erhaltungszustand der FFH-LRT und -Arten. 

 

4.1 Auswirkungen über den Luftpfad 

4.1.1 Luftschadstoffimmissionen 

4.1.1.1 Beurteilungsgrundlagen 

Das Vorhaben ist mit Emissionen von Stickstoffoxiden (NOx) und Schwefeldioxid 

(SO2) verbunden. Sonstige gasförmige Luftschadstoffemissionen, die beurteilungsre-

levant auf FFH-Gebiete einwirken könnten, werden nicht hervorgerufen. 

Für die Beurteilung werden kompartimentspezifische Beurteilungswerte für das Öko-

systemkompartiment Luft („Critical Levels“) herangezogen. Hierbei handelt es sich 

um atmosphärische Schadstoffkonzentrationen, bei deren Überschreitung nachteilige 

Effekte u. a. bei Pflanzen und Ökosystemen eintreten können. Bei Unterschreitung der 

Critical Levels ist davon auszugehen, dass es zu keinen grundlegenden stoffbedingten 

Störungen in einem Natura 2000-Gebiet und damit zu keiner erheblichen nachteiligen 

Beeinträchtigung bzw. zu keiner Verschlechterung von Erhaltungszuständen kommt. 

Die Anwendung von Critical Levels ist naturschutzfachlich anerkannt. 

In die Bewertung eingeschlossen sind auch die in den Lebensräumen vorkommen-

den Arten, da diese in einer unmittelbaren Wechselbeziehung zu den Lebensräumen 

bzw. den Lebensraumeigenschaften stehen. Verändern sich die Lebensraumbedin-

gungen durch eine stoffbezogene Zusatzbelastung nicht, so sind erhebliche nachtei-

lige Beeinträchtigungen der dort lebenden Pflanzen und Tiere ausgeschlossen. 

Der Beurteilung liegt eine abgestufte Vorgehensweise zu Grunde. 

1. Irrelevanzkriterium 

Prüfung, ob die Zusatzbelastungen in Natura 2000-Gebieten als irrelevant bzw. 

Bagatelle einzustufen und erhebliche Beeinträchtigungen der maßgeblichen Be-

standteile der Natura 2000-Gebiete ausgeschlossen sind. Hierzu werden die ma-

ximalen Zusatzbelastungen mit dem Critical Level verglichen und der prozentuale 

Beitrag der Zusatzbelastung am Critical Level bestimmt.   
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Die Critical Levels sind in der „Vollzugshilfe zur Beurteilung von irrelevanten und 

erheblichen Stoffeinträgen in Natura 2000-Gebieten“ (Brandenburger Papier [29]) 

aufgeführt. Als Irrelevanzkriterium wird für den Regelfall eine Irrelevanzschwelle 

von 5 % eines Critical Levels genannt. Diese ist jedoch gemäß dem Urteil des 

BVerwG vom 14.04.2010 (Az. 9 A 5.08) nicht mehr anwendbar. Es wird derzeit in 

der Fachwelt eine generelle Irrelevanzschwelle von 3 % des Critical Level als Irrele-

vanzschwelle für gasförmige Luftschadstoffimmissionen in Natura 2000-Gebieten 

diskutiert. Da bislang somit keine Irrelevanzschwelle für gasförmige Luftschadstoff-

einträge rechtlich fixiert ist, erfolgt nachfolgend eine Betrachtung der 5 % und 3 %-

Irrelevanzschwelle. 

Bei Unterschreitung der Irrelevanzschwelle sind erhebliche Beeinträchtigungen auf-

grund der geringen Zusatzbelastung auszuschließen. Der prognostizierte zusätzli-

che Stoffeintrag ist dann als irrelevant bzw. als Bagatelle einzustufen. 

 

2. Gesamtbelastung 

Sollte eine Überschreitung der Irrelevanzschwelle festgestellt werden, so wird ge-

prüft, ob der zusätzliche Stoffeintrag gemeinsam mit der Vorbelastung dazu geeig-

net ist, die Erhaltungsziele eines Natura 2000-Gebietes erheblich nachteilig zu be-

einträchtigen. Hierzu wird geprüft, ob die Critical Levels in der Gesamtbelastung 

eingehalten werden. Der Critical Level bildet die Erheblichkeitsschwelle, bei deren 

Unterschreitung, ungeachtet der Höhe der Zusatzbelastung, keine erheblichen Be-

einträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes eintreten. 

 

In der nachfolgenden Tabelle sind die Critical Levels (Erheblichkeitsschwellen) sowie 

die Irrelevanzschwellen aufgeführt: 

Tabelle 4. Critical Level und Irrelevanzkriterium für Stickstoffoxide (NOx) und Schwefeldioxid (SO2)  

Schadstoffe Immissionswert 

[µg/m
3
] 

Irrelevanzkriterium 

[%] 

Irrelevanzwert 

[µg/m³] 

Schwefeldioxid, SO2 20 
5 

3 

1,0 

0,6 

Stickstoffoxide, NOx 

angegeben als NO2 
30 

5 

3 

1,5 

0,9 

 

 

4.1.1.2 Beurteilung der Auswirkungen durch Luftschadstoffimmissionen 

Zur Beurteilung werden konservativ die prognostizierten maximalen Immissions-Jah-

res-Zusatzbelastungen des Vorhabens gemäß den Ergebnissen der durchgeführten 

Immissionsprognose für Luftschadstoffe [18] herangezogen.  

In der nachfolgenden Tabelle sind die maximalen vorhabenbedingten Immissions-

Jahres-Zusatzbelastungen den Beurteilungskriterien gegenübergestellt. Die anschlie-

ßende Abbildung stellt die vorhabenbedingten Zusatzbelastungen für NOx grafisch dar. 
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Tabelle 5. Beurteilung der Immissionszusatzbelastung von Stickstoffoxiden (NOx) und Schwefeldioxid 

(SO2) 

Schadstoffe Immissionszusatz-

belastung 

[µg/m
3
] 

Anteil am  

Immissionswert 

[%] 

Irrelevanzwert 

[µg/m³] 

Schwefeldioxid, SO2 < 0,001 < 0,01 
1,0 

0,6 

Stickstoffoxide, NOx 

angegeben als NO2 
0,01 0,03 

1,5 

0,9 

 

Die vorhabenbedingten Zusatzbelastung von SO2 und NOx sind als irrelevant bzw. 

Bagatelle einzustufen. Relevante Einwirkungen auf das FFH-Gebiet sind nicht fest-

zustellen. 

 

 

Abbildung 8. Verteilung der NOx-Zusatzbelastung durch das Vorhaben in der bodennahen Schicht 

FFH-Gebiete in Magenta [18] 
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Abbildung 9. Verteilung der NOx-Zusatzbelastung durch das Vorhaben in der bodennahen Schicht  

im Nahbereich - FFH-Gebiete in Magenta [18] 

4.1.2 Stickstoff- und Säuredepositionen 

4.1.2.1 Allgemeines und Beurteilungsgrundlagen 

Die Empfindlichkeit von Biotopen bzw. FFH-Lebensraumtypen gegenüber Stickstoff-

einträgen wird anhand maximaler kritischer Einträge pro Hektar und Jahr (Critical 

Load), die durch wissenschaftliche Untersuchungen ermittelt worden sind, charakteri-

siert. Ein Critical Load (CL) ist eine naturwissenschaftlich begründete Belastungs-

grenze, bei deren Unterschreitung nach derzeitigem Kenntnisstand (definitionsgemäß 

innerhalb von 100 Jahren) keine schädlichen Effekte an Ökosystemen oder Teilen 

davon hervorgerufen werden. Werden die CL eingehalten, können immissionsbeding-

te Veränderungen der Struktur und der Funktion der Vegetation für die nächsten 

100 Jahre mit Sicherheit ausgeschlossen werden. 

CL sind somit die Schwelle, die die Voraussetzungen zur Erhaltung des hervorragen-

den Erhaltungszustands von Lebensraumtypen repräsentieren. Gemäß der FFH-RL 

besteht allerdings keine Verpflichtung, den hervorragenden Erhaltungszustand über-

all wiederherzustellen, sondern das Ziel ist mindestens die Erreichung des guten 

bzw. günstigen Erhaltungszustands. 
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Die Beurteilungsmethodik zur Beurteilung der Beeinträchtigungen von Natura 2000-

Gebieten durch Stickstoffeinträge orientiert sich an dem Fachvorschlag des BASt-

Forschungsvorhabens [21], dass auf früheren Empfehlungen und Studien zur Wir-

kung und Beurteilung von Stickstoffeinträgen in Natura 2000-Gebieten aufbaut [25] 

[31] [32]. Hiernach gliedert sich die Prüfung wie folgt: 

 

Abbildung 10. Abflaufschema (modifiziert auf 0,30 kg N) der FFH-Verträglichkeitsprüfung in Bezug auf 

N-Deposition [30] 

 

0,30 
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Das vorangestellte Ablaufschema ist gleichermaßen auf Säureeinträge übertragbar. 

Nachfolgend werden die einzelnen Prüfkriterien (Prüfschritte) erläutert bzw. begrün-

det. Auf die im Ablaufschema dargestellten Stufen II und III wird (da vorliegend nur 

eine Prüfung der Stufe I erfolgt) nicht eingegangen. 

 

Prüfschritt I –  

Vorkommen N-empfindlicher LRT im Einwirkungsbereich der Anlage 

Abschneidekriterien für Stickstoffeinträge 

Für die Beurteilung der möglichen Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten ist 

zunächst der relevante Einwirkungsbereich einer Anlage, d. h. derjenige Bereich, ab 

dem überhaupt noch von einer relevanten oder irrelevanten bzw. nicht signifikanten 

Einwirkung auf ein Natura 2000-Gebiet ausgegangen werden kann, abzugrenzen. 

Zur Festlegung des Einwirkungsbereichs einer Anlage wurden fachlich begründete 

Abschneidekriterien entwickelt, bei deren Unterschreitung erhebliche nachteilige Ein-

wirkungen auf ein FFH-Gebiet bzw. Natura 2000-Gebiet ausgeschlossen sind. Ab-

schneidekriterien kennzeichnen einen Schadstoffeintrag, der so gering ist, dass er 

unter konservativen Annahmen nach dem Stand der Wissenschaft und Technik nicht 

nachweisbar ist und keiner bestimmten Quelle (Verursacher) zugeordnet werden kann. 

Dies bedeutet, dass eine begründbare Kausalität zwischen dem Betrieb einer Anlage 

und der Gesamtbelastung eines Stoffes im Umfeld der Anlage vorliegen muss, um 

eine fachliche und v. a. rechtliche Zuordnung von potenziellen Beeinträchtigungen 

der zu prüfenden Anlage zuzuordnen. Eine solche Kausalität fehlt in Fällen, in denen 

ein Immissionsbeitrag so gering ist, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen dem 

Eintrag und der Wirkung eines Stoffes nicht mehr hergestellt werden kann. 

Schadstoffeinträge unterhalb von Abschneidekriterien sind zudem so gering, dass von 

ihnen nach wissenschaftlichen Erkenntnissen keine Gebietsbeeinträchtigung eintreten 

kann. Sie sind daher als naturschutzfachlich unbedenklich zu bewerten. 

Abschneidekriterien dienen ebenfalls zur Ermittlung der in die schadstoffspezifische 

Summationsbetrachtung einzubeziehenden anderen Pläne und Projekte. In die Sum-

mationsprüfung sind diejenigen Schadstoffeinträge weiterer Pläne und Projekte ein-

zubeziehen, die in dem zu betrachtenden Natura 2000-Gebiet bzw. in dem zu be-

trachtenden Lebensraumtyp die schadstoffspezifischen Abschneidekriterien über-

schreiten. 

Abschneidekriterien dienen absolut und vorhabenbezogen sowie unabhängig von der 

Vorbelastung oder spezifischen Empfindlichkeit (bspw. von FFH-Lebensräumen) zur 

Ermittlung des Einwirkungsbereichs eines Vorhabens, also zur Abgrenzung des vor-

habenbezogenen Betrachtungs- bzw. Untersuchungsraums. 

Die Anwendung von Abschneidekriterien ist eine in der Fachwelt anerkannte Vorge-

hensweise zur Eingrenzung des Untersuchungsraums von stofflichen Einträgen (vgl. 

z. B. [22] [24] [26]). Das BVerwG [14] hat die Anwendung eines Abschneidekriteriums 

für Stickstoffeinträge – mit der Anwendung eines Abschneidekriteriums für weitere 

stoffliche Einträge hatte sich das Gericht bisher noch nicht auseinanderzusetzen – 

ausdrücklich anerkannt. 
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Im BASt-Forschungsvorhaben [21] wurde ein Abschneidekriterium für die Stickstoff-

deposition von 0,3 kg N/(ha·a) ermittelt. Ein Stickstoffeintrag ≤ 0,3 kg N/(ha·a) ist der 

Schwellenwert, bei dem die Zurechnung einer FFH-Gebietsbeeinträchtigung zu ei-

nem Vorhaben weder messtechnisch möglich noch der Eintrag messtechnisch nach-

weisbar oder von der Hintergrundbelastung abgrenzbar ist [21]. Dem folgend hat das 

BVerwG ausgeschlossen, dass es bei Stickstoffeinträgen bis 0,3 kg N/(ha·a) zu einer 

messbaren Beeinträchtigung von Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL kom-

men kann und ein Abschneidekriterium in entsprechender Höhe ausdrücklich aner-

kannt [14]. 

Gemäß Abstimmung mit der Regierung von Oberbayern wird ergänzend ein Ab-

schneidekriterium von 0,1 kg N/(ha·a) zugrunde gelegt, welches jedoch nicht rechts-

verbindlich ist.  

 

Abschneidekriterien für Säureeinträge 

Für Säureeinträge existiert kein rechtlich anerkanntes Abschneidekriterium, zumal 

auch keine einschlägigen Critical Loads für FFH-Lebensraumtypen existieren. Als 

Abschneidekriterium werden 30 eq/(ha·a) zugrunde gelegt, die in immissionsschutz-

rechtlichen Genehmigungsverfahren in Deutschland regelmäßig Anwendung finden. 

 

Vorgehensweise Prüfschritt I 

Zusammenfassend wird im Prüfschritt I zunächst der Einwirkungsbereich des Projek-

tes durch Ausbreitungsrechnung ermittelt. Den relevanten Einwirkungsbereich bilden 

Zusatzbelastungen oberhalb der o. g. Abschneidekriterien. Befindet sich ein Natu-

ra 2000-Gebiet außerhalb dieses Einwirkungsbereichs, so ist die Prüfung im Regelfall 

abgeschlossen und erhebliche Beeinträchtigungen sind auszuschließen. 

Liegt ein Natura 2000-Gebiet innerhalb des mit dem Abschneidekriterium ermittelten 

Einwirkungsbereichs, so wird geprüft, ob sich stickstoff- bzw. säureempfindliche LRT 

in diesem Einwirkungsbereich befinden. Diese Prüfung erfolgt auch, sofern sich das 

Abschneidekriterium in unmittelbarer Nähe zum Natura 2000-Gebiet befindet. Die 

Durchführung weiterer Prüfschritte ist nur erforderlich, wenn 

 die Lebensraumtypen stickstoff-/säureempfindlich sind und 

 diese Lebensraumtypen im Einwirkungsbereich des Vorhabens liegen. 

 

Prüfschritt II - Ermittlung der Gesamtbelastung und Vergleich der Gesamtbe-

lastung mit dem Critical Load 

Die Gesamtbelastung wird durch die Addition von Vorbelastung und Zusatzbelastung 

ermittelt. Ggf. werden Summationseffekte mit weiteren Projekten berücksichtigt. Die 

Gesamtbelastung wird mit den lebensraumtypischen CL verglichen. Wird festgestellt, 

dass die CL in der Gesamtbelastung unterschritten werden, ist die Prüfung abge-

schlossen und erhebliche Beeinträchtigungen sind auszuschließen. Wird eine Über-

schreitung der CL festgestellt, schließt sich Prüfschritt III an. 
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Prüfschritt III - Prüfung der Einhaltung der Bagatellschwelle bezogen auf den 

CL-Wert des jeweiligen LRT 

In der Fachwissenschaft wird eine Zusatzbelastung in der Größenordnung von 3 % 

eines CL (Bagatellschwelle) als nicht signifikant verändernd eingestuft, da dieser 

Wert niedriger ist als der Umfang der verschiedenen natürlichen Prozesse, die einen 

Entzug von Stickstoffverbindungen bewirken (z. B. Abgabe von Stickstoff in die At-

mosphäre durch bakteriellen Abbau) [25] [32].  

Zusätzliche Belastungen, die diese Bagatelle nicht überschreiten, liegen unterhalb 

der natürlichen Schwankungen der Depositionen bzw. der natürlichen Prozesse, die 

einen Entzug von anfallenden Stoffen bewirken und können damit keinen wirksamen 

Effekt auf Lebensräume auslösen.  

Fachwissenschaftlich besteht Konsens, dass bei einer Unterschreitung der 3 %-

Bagatellschwelle eines CL unabhängig der Vorbelastung keine erheblichen Beein-

trächtigungen von Erhaltungszielen hervorgerufen werden. Die Anwendung der 3 %-

Bagatellschwelle ist durch die Rechtsprechung anerkannt [13] [14]. Die Anwendung 

der Bagatellschwelle ist unter Berücksichtigung von Summationswirkungen durchzu-

führen, um zu vermeiden, dass mehrere Pläne und Projekte im Sinne einer „Sala-

mitaktik“ zu einer kritischen Belastung führen, obwohl jedes einzelne Projekt bzw. je-

der einzelne Plan die Bagatellschwelle für sich unterschreitet. 

Die Einhaltung der Bagatellschwelle bedeutet, dass signifikante Beeinträchtigungen 

ohne vertiefte Prüfung sicher ausgeschlossen sind. Wird die Bagatellschwelle und 

der CL in der Gesamtbelastung überschritten, können Beeinträchtigungen nicht aus-

geschlossen werden. In diesem Fall ist im Rahmen einer vertieften Prüfung die Uner-

heblichkeit der zusätzlichen Stickstoffeinträge nachzuweisen. 

Für Säureeinträge bzw. für die Empfindlichkeit von FFH-LRT liegen anders als bei 

den Stickstoffeinträgen keine einschlägigen Critical Loads vor, da diese v. a. stark 

von den vorherrschenden Standortbedingungen eines Ökosystems (wie Bodenbe-

schaffenheit, Wasserhaushalt) abhängen. Diese können nach derzeitigem Kenntnis-

stand nur über gezielte Boden- und Vegetationsuntersuchungen ermittelt werden. 

 

4.1.2.2 Beurteilung der Auswirkungen durch Stickstoffeinträge 

Abschneidekriterium (Prüfschritt 1) 

Mit dem Vorhaben werden aufgrund der bodennahen Emissionen Stickstoffeinträge 

nur im direkten Umfeld der GSB hervorgerufen. Gemäß der durchgeführten Immissi-

onsprognose für Luftschadstoffe liegen die vorhabenbedingten Zusatzbelastungen im 

Bereich des FFH-Gebietes Paar und Ecknach bei maximal 0,001 kg N/(ha·a). 

Das maßgebliche Abschneidekriterium von 0,3 kg N/(ha·a) sowie das ergänzend her-

angezogene Abschneidekriterium von 0,1 kg N/(ha·a) werden somit deutlich unter-

schritten. Das FFH-Gebiet Paar und Ecknach befindet sich somit außerhalb des Ein-

wirkungsbereiches des Vorhabens. Eine weitergehende Prüfung ist somit nicht erfor-

derlich. 
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Abbildung 11. Beitrag zur Stickstoffdeposition durch das Vorhaben (FFH-Gebiete in Magenta) [18] 
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4.1.2.3 Beurteilung der Auswirkungen durch Säureeinträge 

Abschneidekriterium (Prüfschritt 1) 

Mit dem Vorhaben werden aufgrund der bodennahen Emissionen Säureeinträge nur 

im direkten Umfeld der GSB hervorgerufen. Gemäß der durchgeführten Immissions-

prognose für Luftschadstoffe liegen die vorhabenbedingten Zusatzbelastungen im 

Bereich des FFH-Gebietes Paar und Ecknach bei maximal 0,05 eq/(ha·a). 

Das maßgebliche Abschneidekriterium von 30 eq/(ha·a) wird deutlich unterschritten. 

Das FFH-Gebiet Paar und Ecknach befindet sich somit außerhalb des Einwirkungs-

bereiches des Vorhabens. Eine weitergehende Prüfung ist somit nicht erforderlich. 

 

 

Abbildung 12. Beitrag zum Säureeintrag durch das Vorhaben im Nahbereich (FFH-Gebiete in Magen-

ta) [18] 

 

4.2 Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs 

Durch Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs können potenziell nachteiligen 

Einwirkungen auf abiotische Umweltbestandteile (z. B. Boden, Wasser) hervorgeru-

fen werden. Hieraus können indirekte Folgen bzw. Schädigung der Vegetation und 

von dort lebenden Arten resultieren. Darüber hinaus sind direkte Schädigungen von 

Organismen, z. B. bei stofflichen Freisetzungen, denkbar, die zu einem Individuen- 

oder gar Populationsverlust führen könnten.   
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Die mit dem Vorhaben verbundenen Maßnahmen führen nur zu geringfügigen Ände-

rungen im Hinblick auf die Lagerung und Handhabung von Abfallstoffen. Zur allge-

meinen Anlagensicherheit, d. h. zur Vermeidung möglicher Störungen des bestim-

mungsgemäßen Betriebs, werden in den Antragsunterlagen für die geplanten Vorha-

ben (Tanklager I und IV, Lagerflächen L21 und S29 sowie Lagerhalle L29) jeweils 

spezifische technische und organisatorische Maßnahmen aufgeführt, die insbeson-

dere Stofffreisetzungen (Austritt von zu lagernden/gelagerten Abfällen) und deren 

möglichen Folgen verhindern sollen. 

Zu den Tanklagern I und IV liegt den Antragsunterlagen ein Gutachten der TÜV Süd 

Industrie Service GmbH1 mit Auflagenvorschlägen zur Anlagensicherheit unter Be-

rücksichtigung der Sicherheitsbetrachtungen (HAZOP) bei. 

Zum Vorhandensein gefährlicher Stoffe liegt den Antragsunterlagen eine Untersu-

chung des TÜV Rheinland/der TÜV Pfalz Anlagen und Betriebstechnik GmbH2 bei, in 

der auch Störfallverhindernde Maßnahmen (u. a. auch bzgl. der Vorgaben der TRGS 

510) geprüft werden. 

Ansonsten sind im Bereich der Lagerflächen und der Lagerhalle nach gutachtlicher 

Einschätzung mögliche Stofffreisetzungen die wesentlichen, vernünftigerweise zu be-

rücksichtigenden potentiellen Störungen des bestimmungsgemäßen Betriebs, denen 

entsprechend entgegenzuwirken ist und denen mit den vorgesehenen Maßnahmen 

entgegengewirkt werden kann. 

Auf Basis der vorgenannten Unterlagen und der allgemeinen Betreiberpflichten ge-

mäß § 5 BImSchG zum Schutz bzw. zur Vorsorge vor sonstigen Gefahren ist davon 

auszugehen, dass gegenüber der Bestandssituation keine relevanten zusätzlichen 

Gefahren hervorgerufen werden, die für umliegende FFH-Gebiete, insbesondere das 

FFH-Gebiet Paar und Ecknach erheblich nachteilig tangieren könnten. Unter Berück-

sichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes ergeben sich somit keine Hinweise 

darauf, dass zusätzliche artenschutzrechtliche Schadensbegrenzungsmaßnahmen zu 

ergreifen wären. 

 

4.3 Fazit 

Das geplante Projekt bzw. Vorhaben der GSB weist als prüfungsrelevante Wirkfakto-

ren lediglich die Immissionen von gasförmigen Luftschadstoffen sowie hieraus resul-

tierende Stickstoff- und Säureeinträge auf.  

Die Prüfung dieser Wirkfaktoren hinsichtlich ihrer relevanten Einwirkungsbereiche, ab 

denen überhaupt nachteilige Effekte für FFH-Gebiete hervorgerufen werden könnten, 

zeigt, dass die projektbedingten Immissionsbeiträge bzw. Stickstoffdepositionen und 

Säureeinträge im Wesentlichen auf das Betriebsgelände der GSB begrenzt sind.  

                                                
1
  TÜV Süd Industrie Service GmbH: Prüfung eines Vorhabens im Hinblick auf § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG; Errichtung 

eines weiteren Tanklagers (TL IV), Erneuerung Tanklager I (TL I); Zeichen/Erstelldatum: IS-AN1-MUC/di 

28.11.2017; Dokument: GSB-Gefahrenschutz 2017-11-29.docx. 

2
  TÜV Rheinland: Gutachterliche Stellungnahme - Bewertung des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe gemäß § 2 

Ziffer 5 der 12. BlmSchV, erstellt durch die TÜV Pfalz Anlagen und Betriebstechnik GmbH, Abwicklungsnummer 

TPA 1.4/17 /7050/3224/04, Ludwigshafen, Februar 2018. 
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Im Umfeld bzw. im benachbarten FFH-Gebiet „Paar und Ecknach“ werden keine re-

levanten projektbedingten Zusatzbelastungen hervorgerufen. Somit ist festzustellen, 

dass das Vorhaben bzw. Projekt mit keinen als erheblich nachteilig einzustufenden 

Beeinträchtigungen des FFH-Gebietes verbunden ist.  

Ebenfalls sind aufgrund der Art des Vorhabens sowie der Anforderungen und vorge-

sehenen Maßnahmen u. a. in Bezug auf die Anlagensicherheit keine erheblichen 

nachteiligen Beeinträchtigungen von FFH-Gebieten, insbesondere des FFH-Gebietes 

„Paar und Ecknach“, festzustellen bzw. zu besorgen. 

Zusammenfassend ist somit festzustellen, dass das Vorhaben mit keiner Verschlech-

terung der Erhaltungszustände von FFH-Lebensraumtypen oder FFH-Arten verbun-

den ist. Das Vorhaben steht zudem der Erhaltung oder Wiederherstellung von güns-

tigen Erhaltungszuständen von FFH-Lebensraumtypen oder FFH-Arten nicht entge-

gen.  
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5 Kumulativ zu berücksichtigende Pläne und Projekte 

Gemäß der FFH-RL i. V. m. § 34 Abs. 1 BNatSchG sind im Rahmen einer FFH-Prü-

fung neben den projektbedingten Auswirkungen auf ein FFH-Gebiet auch mögliche 

Summationswirkungen mit anderen Plänen oder Projekten zu prüfen, soweit diese 

gleichartige Wirkfaktoren aufweisen und gemeinsam mit dem zu prüfenden Projekt 

auf ein FFH-Gebiet einwirken und dieses kumulativ erheblich nachteilig beeinträchti-

gen könnten. 

Eine Prüfung auf mögliche Summationswirkungen mit anderen Plänen und Projekten 

kann formal entfallen, da das Vorhaben selbst mit keinen Einwirkungen auf umlie-

gende FFH-Gebiete verbunden, die überhaupt zu nachteiligen Effekten führen könn-

ten. Sämtliche FFH-Gebiete, insbesondere das FFH-Gebiet „Paar und Ecknach“ lie-

gen außerhalb des Einwirkungsbereichs des Vorhabens bzw. der Vorhabenbestand-

teile.  

Ungeachtet dessen liegen keine Hinweise oder Erkenntnisse vor, das im Umfeld an-

derweitige Pläne oder Projekte realisiert worden bzw. sich in der Planung befinden, 

die zu nachteiligen Einwirkungen auf umliegende FFH-Gebiete führen könnten.  
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6 Zusammenfassung 

Die GSB Sonderabfallentsorgung Bayern GmbH (GSB) betreibt am Standort Baar-

Ebenhausen Anlagen zur Behandlung von gefährlichen Abfällen (Sonderabfallbe-

handlungsanlagen), die im Wesentlichen aus einer Sonderabfallverbrennungsanlage 

mit zwei Linien und einer Anlage zur chemisch-physikalischen Behandlung (CPB) 

sowie deren Nebeneinrichtungen bestehen. Die Verbrennungsanlage wurde mit Plan-

feststellungsbeschluss vom 10.01.1992 genehmigt. 

Als Nebeneinrichtungen der Verbrennungsanlage werden am Standort der GSB meh-

rere Lager für die Lagerung von gefährlichen Abfällen in Gebinden sowie ein Tankla-

ger zur Annahme und Zwischenlagerung flüssiger, entzündbarer und nicht entzünd-

barer, gefährlicher und nicht gefährlicher Abfälle betrieben.  

Die GSB beabsichtigt derzeit Änderungen bzw. Erweiterungen der bestehenden La-

gereinrichtungen vorzunehmen. Im Einzelnen sind die folgenden Maßnahmen vorge-

sehen: 

 Errichtung und Betrieb eines weiteren Lagers (Stückgutlagerfläche L21) zur zeit-

weiligen Lagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen in Gebin-

den. 

 Errichtung und den Betrieb eines weiteren Lagers (Stückgutlagerfläche S29) zur 

zeitweiligen Lagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen in Ge-

binden. 

 Umbau und Betrieb eines weiteren Lagers (Stückgutlagerhalle L29) zur zeitwei-

ligen Lagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen in Gebinden. 

 Errichtung und den Betrieb eines zusätzlichen Tanklagers IV (TL IV) sowie die 

Erneuerung des vorhandenen Tanklagers I (TL I). 

 

Änderungen an den sonstigen bestehenden Anlagen am Standort der GSB, insbe-

sondere an den Verbrennungslinien VA 2 und VA 3, sind nicht vorgesehen. 

Die geplanten Änderungen stellen eine wesentliche Änderung des bestehenden Ge-

samtbetriebs des GSB dar und bedürfen daher einer immissionsschutzrechtlichen 

Änderungsgenehmigung gemäß § 16 BImSchG [1]. 

Gemäß Abstimmung mit der Regierung von Oberbayern als zuständige Genehmi-

gungsbehörde soll ein förmliches Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteili-

gung durchgeführt werden. Zudem ist aufgrund der Zuordnung der Verbrennungsan-

lage zur Nr. 8.1.1.1 Verbrennung etc. gefährlicher Abfälle) der Spalte 1 der Anlage 1 

des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) [5] eine Umweltver-

träglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen.  

Im Umfeld der GSB sind Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete) ausgewiesen. Daher ist 

im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zu prüfen, ob das geplante Vorhaben mit 

erheblichen nachteiligen Beeinträchtigungen dieser FFH-Gebiete verbunden sein kann. 

Für die Beurteilung von potenziellen Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten im 

Umfeld der GSB wird eine FFH-Vorprüfung erstellt. 
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Im Rahmen der FFH-Vorprüfung erfolgte zunächst die Prüfung, ob sich Natura 2000- 

bzw. FFH-Gebiete im Umfeld des Vorhabenstandortes befinden, die durch das Vor-

haben betroffen sein könnten. Im Ergebnis wurde das FFH-Gebiet „Paar und Eck-

nach“ (DE-7433-371) aufgrund seiner räumlichen Nähe zum Betriebsgelände der 

GSB als möglicherweise durch das Vorhaben betroffen identifiziert.  

Die weitergehende Prüfung hat ergeben, dass von den projektbedingten Wirkfaktoren 

ausschließlich die projektbedingten Luftschadstoffimmissionen und hieraus resultie-

rende Stickstoff- und Säuredepositionen eine Relevanz für Beeinträchtigungen auf-

weisen könnten. Es wurde daher geprüft, in wie weit das FFH-Gebiet tatsächlich 

durch diesen Wirkfaktor beeinflusst werden könnte. Im Ergebnis wurde festgestellt, 

dass die projektbedingten Zusatzbelastungen von gasförmigen Luftschadstoffen (hier 

Stickstoffoxiden NOx) sowie die Zusatzbelastungen in der Stickstoff- und Säuredepo-

sition so gering sind, dass diese zu keinen nachteiligen Einwirkungen im FFH-Gebiet 

führen können. Gemäß den Ergebnissen liegt das FFH-Gebiet außerhalb des rele-

vanten Einwirkungsbereichs des Vorhabens. Dies ist in der mit dem Vorhaben nur 

geringfügigen Steigerung von Fahrzeugbewegungen auf dem Betriebsgelände sowie 

der Abschirmung durch bestehende Gebäude begründet.  

Zusammenfassend betrachtet ergeben sich unter den beschriebenen Randbedin-

gungen und Voraussetzungen keine erheblichen nachteiligen Beeinträchtigungen von 

FFH-Gebieten durch das beantragte Vorhaben. Das Vorhaben ist mit keiner Ver-

schlechterung der Erhaltungszustände von FFH-Lebensraumtypen oder FFH-Arten 

verbunden. Das Vorhaben steht zudem der Erhaltung oder Wiederherstellung von 

günstigen Erhaltungszuständen von FFH-Lebensraumtypen oder FFH-Arten nicht 

entgegen.  

Das Vorhaben ist somit als FFH-verträglich einzustufen. Eine FFH-Verträglichkeits-

untersuchung ist nicht erforderlich. 

 

Dipl.-Ing. (FH) Christian Purtsch 

  



 FFH-Vorprüfung – GSB Sonderabfallentsorgung Bayern GmbH   

 M122849/05 PRT/PRT  

 03. April 2018  Seite 43 

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
 \

\S
-m

u
c
-f

s
0
1
\A

lle
F

ir
m

e
n

\M
\P

ro
j\
1
2

2
\M

1
2

2
8

4
9
\M

1
2
2

8
4

9
_

0
4
_
B

E
R

_
3
D

.D
O

C
X

:0
5
. 

0
4
. 

2
0

1
8
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